
Aufgrund § 2 Abs. 1 Satz 1, § 9 und § 10 des Baugesetzbuches - BauGB - in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der derzeit geltenden Fassung, Art. 81 
Abs. 2 der Bayerischen Bauordnung - BayBO - in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.08.2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-I) in der derzeit geltenden Fassung und Art. 23 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern - GO - in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22.08.1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I) in der derzeit geltenden Fassung hat der Stadtrat 
der Stadt Aschaffenburg diesen Bebauungsplan, bestehend aus Planzeichnung und den 
nebenstehenden textlichen Festsetzungen, als Satzung beschlossen. 
 
Aschaffenburg, 05.12.2008 
STADT ASCHAFFENBURG 
 
 
 
 
............................................... 
Klaus Herzog 
Oberbürgermeister 
 
 
 
 
Der Stadtrat hat in der Sitzung am 20.03.2006 die Änderung des Bebauungsplanes 
beschlossen. 
Der Änderungsbeschluss wurde am 11.08.2006 ortsüblich bekannt gemacht. 
Am 17.07.2007 wurde die Durchführung eines vereinfachten Änderungsverfahrens gemäß 
§ 13 BauGB beschlossen. 
 
 
Die Unterrichtung der Öffentlichkeit und Erörterung (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
gem. § 3 Abs. 1 BauGB hat durch Aushang des Vorentwurfs der Bebauungsplanänderung 
vom 06.06.2006 in der Zeit vom 21.08.2006 bis 18.09.2006 stattgefunden. 
 
 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die 
Planung berührt werden kann, wurden mit Schreiben vom 08.08.2006 auf Grundlage des 
Vorentwurfs der Bebauungsplanänderung vom 06.06.2006 gem. § 4 Abs. 1 BauGB am 
Verfahren beteiligt. Sie erhielten Gelegenheit zur Äußerung bis zum 18.09.2006. 
 
 
Der Bebauungsplan-Änderungsentwurf wurde mit Begründungs-Änderungsentwurf in der Zeit 
vom 07.01.2008 bis einschließlich 08.02.2008 gem. § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegt. Die 
öffentliche Auslegung wurde am 14.12.2007 ortsüblich bekannt gemacht. In dieser 
Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen, dass von einer Umweltprüfung abgesehen 
worden ist. 
 
Die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren 
Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, wurden gem. § 4 Abs. 2 BauGB mit 
Schreiben vom 22.01.2008 eingeholt. Sie erhielten Gelegenheit zur Abgabe der Stellungnahme 
innerhalb eines Monats, d. h. bis zum 29.02.2008. 
 
Der Stadtrat der Stadt Aschaffenburg hat in der Sitzung am 23.06.2008 die Änderung des 
Bebauungsplanes vom 20.06.2006 in der zuletzt geänderten Fassung vom 28.11.2007 und 
zuletzt ergänzten Fassung vom 23.05.2008 gem. § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen 
und die Begründung hierzu vom 04.12.2007 in der ergänzten Fassung vom 23.05.2008 gebilligt. 

Aschaffenburg, 05.12.2008 
STADT ASCHAFFENBURG 
 
 
 
 
............................................... 
Klaus Herzog 
Oberbürgermeister 
 
 
 
 
Der Beschluss des Bebauungsplanes wurde am.........................gem. § 10 Abs. 3 BauGB 
ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Der Bebauungsplan mit Begründung und nach § 10 Abs. 4 BauGB wird seit diesem Tag zu den 
üblichen Dienststunden im Rathaus der Stadt Aschaffenburg, Dalbergstr. 15, 
Stadtplanungsamt, zu jedermanns Einsicht bereit gehalten und über dessen Inhalt auf 
Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die 
Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2, Abs. 4 BauGB sowie auf § 215 Abs. 1 BauGB ist 
hingewiesen worden. 
 
Aschaffenburg, ......................... 
STADT ASCHAFFENBURG 
 
 
 
 
............................................... 
Klaus Herzog 
Oberbürgermeister 
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